
Entscheidend für jedes Unternehmen ist,
wie viel Gewinn oder Verlust es macht.
Mit einer so genannten Jahreserfolgs -
rechnung können Unternehmerinnen
und Unter neh mer genau ermitteln, ob 
sie Gewinne oder Verluste eingefahren
haben. Dabei werden in erster Linie die
Einnahmen und Ausgaben bzw. die Erträge
und Aufwendungen gegenübergestellt. 

Jahreserfolgsrechnungen sind:

Einnahmen-Überschuss-Rechnung
für kleine Unternehmen mit einfachen
und leicht überschaubaren Geschäfts -
prozessen, die auch lediglich eine einfa-
che Buchführung betreiben dürfen. 
Dazu gehören: 

3 Freiberufler/-innen

3 Einzelunternehmerinnen und 
-unternehmer, die nicht un ter die
Bilanzierungsvorschriften fallen

3 Gewerbetreibende bis 500.000 Euro
Umsatz oder 50.000 Euro Gewinn 

Jahresabschluss (Bilanz plus Gewinn-
und-Verlust-Rechnung; für Kapi tal ge sell -
schaften erweitert um Anhang und 
Lage bericht) für Unternehmen, die
zu einer doppelten Buchführung ver-
pflichtet sind. Dazu gehören:

3 alle Kaufleute, d. h. alle Unterneh mer,
die ein selbständiges Handels ge werbe
betreiben. Ausnahme: Ihr Unter nehmen

erfordert keinen „nach Art oder Um -
fang in kaufmännischer Wei se ein  ge -
richteten Geschäfts be trieb“ (§1 Han  -
delsgesetzbuch). Im Klar text: 
Wer sehr einfach strukturierte, über-
schaubare und transparente Ge  s chäfts -
be ziehungen hat, muss auch bei größe-
rem Umsatz kein Kauf mann sein; eben-
so wie ausgesprochenes Klein  ge werbe
(z. B. kleiner Tabakladen). Wer es aber
mit einer großen Zahl von Wa ren und
Lieferanten zu tun hat, wird meist 
Kauf mann oder Kauffrau sein müssen,
wie z. B. Le bens mittel händler (Infos 
bei jeder IHK) 

3 Nicht-Kaufleute, die
3 Umsätze von mehr als 500.000 
Eu ro im Kalenderjahr oder
3 Gewinn aus Gewerbebetrieb 
von mehr als 50.000 Euro erzielen

3 Kapitalgesellschaften (GmbH,
Limited und AG); sie gelten immer als
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Thema: Jahreserfolgsrechnungen

Kaufleute, ganz gleich, womit sie sich
befassen

3 Personengesellschaften wie z. B.
Kom   manditgesellschaften, offene Han -
dels    ge sellschaften

Jahreserfolgsrechnungen 
sind Pflicht
Den Gewinn oder Verlust zu errechnen,
ist nicht allein der Entscheidung der
Unternehmensleitung überlassen. 
Un ter nehmen sind – unabhängig von
der Rechtsform – verpflichtet, eine 



Jah res erfolgsrechnung durchzuführen. 
Das verlangen:

3 das Handelsgesetzbuch

3 das Finanzamt, das auf der Grund- 
lage der Gewinnermittlung die Steuern
festsetzt. Dies betrifft Steuer arten 
wie Einkommen-, Körperschaft- und
Gewerbesteuer

3 die Krankenkassen. Das gilt ins -
besondere für Einzelunternehmer, da
je nach Gewinn die Krankenkas sen  -
beiträge festgesetzt werden

3 Banken und private Geldgeber, 
die einen Nachweis darüber erwarten, 
ob sich ihre Kredite bzw. Investitio nen
ge lohnt haben

Einnahmen-Über-
schuss  -Rechnung
Die so genannte Einnahmen-Überschuss-
Rechnung ist eine einfache Gegen über -
stellung der betrieblichen Ein nah men
und Ausgaben. Sind die Einnah men
höher als die Ausgaben, so handelt es
sich um einen Überschuss bzw. den 
Un ternehmensgewinn (oder einen Fehl -

betrag bzw. Verlust). Wenn Sie einzelne
Konten (z. B. die Konten der Ein nah men
pro Kunde oder die Kosten arten) unter
die Lupe nehmen, können Sie feststellen,
welche Faktoren für den Gewinn oder
Verlust Ihres Unterneh mens verant wort -
lich sind. Insbesonde re ein Vorjahres ver -
gleich ist hierbei sehr aufschlussreich.

Gliederung der Einnahmen-
Überschuss-Rechnung
Für die Einnahmen-Überschuss-Rech -
nung benötigen Sie für Wirtschafts -
jahre, die nach dem 31. Dezember 2004
begonnen haben, einen amtlichen
Vordruck (s. BMF
www.bundesfinanzministerium.de –
Service – Formular suche A–Z). Dazu hat
das Bundesfinanz ministerium zusätz-
lich eine Anleitung erarbeitet, die Ihnen
beim Ausfüllen helfen soll. Wenn Ihre
Einnahmen un ter der Gren ze von
17.500 Euro liegen, können Sie Ihre Ein -
nahmen-Über schuss -Rech  nung nach
einem beliebigen Sche ma gliedern. Sie
sollten sich dabei an der Gliederung
orientieren, die Sie auch für Ihre ein-
fache Buchführung verwenden. 
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Die für die Einnahmen-Überschuss-
Rechnung erforderlichen Zahlen
finden Sie 

3 in den Konten Ihrer einfachen
Buchführung

3 im Verzeichnis Ihres Anlage -
vermögens (Abschreibungen)

BMWi-Hilfen für die Einnahmen-
Überschuss-Rechnung:

3 Modul „EÜ-Rechnung“ im BMWi-
Softwarepaket für Gründer und junge
Unternehmen. 
Mit seiner Hilfe können Sie das für die
Einnahmen-Überschuss-Rechnung vor-
gesehene Formular des Bundes finanz -
ministeriums für das Kalenderjahr
2007 direkt am PC ausfüllen.

Gewinn-und-Ver -
lust -Rechnung (GuV)
Die GuV stellt Erträge und Aufwen dun -
gen gegenüber. Sie berücksichtigt auch
das Unternehmensvermögen: So ge -
nannte Bestandsveränderungen im Un-
ternehmen, also die Veränderung Ihrer
Vorräte oder Ihres Warenlagers, außer-
dem Aufträge, an denen Sie ge rade
arbeiten (oder die erledigt sind), für die
Sie aber noch kein Geld erhalten haben
sowie steuerliche Anschreibun gen. 

Gliederung der GuV
Die Gliederung der GuV ist im § 275 des
Handelsgesetzbuches (HGB) festgelegt.
Wenn Sie einzelne Konten (z. B. die
Konten der Einnahmen oder die Kosten-
arten) unter die Lupe nehmen, können
Sie feststellen, welche Faktoren für 
den Gewinn oder Verlust Ihres Unter -
neh mens verantwortlich sind.
Insbesondere ein Vorjahres ver gleich ist
hierbei sehr aufschlussreich. Stichtag
für die Abgabe beim Finanz amt: 31. Mai
des Folgejahres.

Die für die Gewinn-und-Verlust -
Rechnung erforderlichen Zahlen 
finden Sie  

3 in den Konten Ihrer doppelten
Buch führung

BMWi-Hilfen für die GuV:

3 Hilfe bei der Gewinn-und-Ve rlust  -
Rechnung auf der CD-ROM „Software -
paket für Gründer und junge Unter -
nehmen“

Voraussetzung für Jahres erfolgs rechnungen:
sorgfältige Buchführung

„Wer seine Buchführung im Griff hat, hat auch sein Unternehmen im Griff“, heißt
es. Diese Erfahrung gilt ganz be sonders dann, wenn die Jahreserfolgs rechnun gen
anstehen. Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer werden ihre Jah -
reserfolgsrechnung zwar von ihrem Steuerberater erledigen lassen. Dennoch:
Ganz ohne Ihre Mithilfe geht es nicht. Um – auch Ihrem Steuerberater – alle not -
wendigen und geforderten Angaben machen zu können, müssen Sie vor allem
Ihre Buch führung im Griff haben. Dazu gehört:

3 Übersichtlichkeit: Sie und auch Ihr Steuerberater müssen sich in Ihrer Buch -
führung zurechtfinden und sich jederzeit einen Überblick über Ihre ge -
schäft li chen Aktivitäten (= Geschäfts vorfälle), also Einnahmen, Ausgaben
und auch die Vermögenslage des Un ternehmens, verschaffen können.
Dafür müssen Sie Ihre geschäftlichen Aktivi täten in sinnvolle Rubriken
(Konten) unterteilen. 

3 Vollständigkeit: Sie müssen alle Ge schäftsvorfälle und auch den Überblick
über die Vermögens- und Er trags lage korrekt und vollständig erfassen.

3 Ordnung: Sie müssen Geschäftsvorfälle immer den entsprechenden Konten
richtig zuordnen.

3 Zeitgerechtheit: Sie müssen Geschäfts  vorfälle immer zeitgerecht erfas sen
(vor allem für die monatliche oder quartalsmäßige Umsatzsteuer-
voran meldung).

3 Nachprüfbarkeit: Sie müssen Buchungen immer durch Belege nachwe i sen
(z. B. durchnummerierte Rechnun gen, Quittungen). Also: Belege beschaffen
und sammeln! Keine Buchung ohne Beleg!

3 Richtigkeit: Sie dürfen Einträge nicht nachträglich verändern 
(z. B. als Kor rektur für Fehlbuchungen).

(s. auch GründerZeiten Nr. 38 „Buch führung“)



Bilanz
Eine Bilanz zeigt, wie sich das Unter -
neh mensvermögen und die Schulden
im Geschäftsjahr entwickelt haben:
Wurden Teile des Anlagevermögens,
z. B. Maschinen, verkauft? Wurden Kre -
dite aufgenommen? Außerdem be -
rücksichtigt die Bilanz das Ergebnis der
Ge winn-und-Verlust-Rechnung: Ein
Ge winn würde das Eigenkapital des
Un ter nehmens stärken. 

Bilanzvorbereitung: Inventur
Zur Vorbereitung der Bilanz muss
jedes Unternehmen jährlich zu einem
Stich tag (z. B. 31. Dezember) eine
Inventur durchführen.

Gliederung der Bilanz
Die Gliederung der Bilanz ist festgelegt
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(§ 266 HGB), allerdings nur für Kauf -
leute zwingend vorgeschrieben. Un -
terneh mer, die nicht Kaufleute nach
dem Han delsgesetz buch sind und die
freiwillig die doppelte Buchführung
und einen Jahres ab schluss machen,
können sich an diese Glie de rung hal-
ten, müssen aber nicht. Stich tag für die
Abgabe beim Finanz amt: zusammen
mit der Steuer erklärung 31. Mai des
Folgejahres.

Anhang und Lagebericht
GmbH und AG sowie größere Personen -
gesellschaften  müssen der GuV und
Bilanz noch einen Anhang und einen
Lagebericht nach den Vorschriften des
HGB beifügen. Inhalt u. a.:

3 Angaben zu den angewandten 

Einnahmen-Überschussrechnung
Einnahmen: alle baren Zahlungen
oder Überweisungen, die in Ihrer
Kasse oder auf Ihrem Geschäftskonto
eingehen
Ausgaben: alle baren Zahlungen
oder Überweisungen, die von Ihrer
Kasse oder von Ihrem Geschäftskonto
abgehen sowie Abschreibungen

GuV 
Umsatzerlöse: alle Erträge (z. B. auch
noch nicht bezahlte Rechnungen an
Kun den) 
sonstige betriebliche Erträge: Ein -
nah men, die mit dem Betrieb, aber
nicht direkt mit Kundenbeziehungen
zusam menhängen (z. B. Kosten erstat -
tungen durch Mitarbeiter)
sonstige betriebliche Aufwendun -
gen: Kosten, die nicht direkt mit der
Produk tion des Unternehmens zu tun
haben, z. B. für Telefon, Porto, Büro -
material, Kfz, Zinsaufwand
außerordentliche Erträge und 
Auf wen dungen: Einnahmen oder
Ausga ben, die nicht regelmäßig an  -
fal len (z. B. Scha den szahlungen we -
gen Verletzung von Wett bewerbs -
verbot)

Bilanz 
Aktivseite:
Anlagevermögen: alle Wirtschafts -
gü ter, die dem Unternehmen länger
als ein Jahr dienen und die Eigen tum
des Unternehmens sind 
halbfertige Arbeiten: noch nicht
abgeschlossene Leistungen, für 
die die Rechnung erst im Folgejahr
gestellt wird
Umlauf ver mögen: die Wirtschafts -
gü ter, aus denen das Unternehmen
seine Pro duk te herstellt (z. B. Rohstoffe)
oder mit denen es handelt (Waren -
bestand) 
For derungen, sonstige Vermögens -
gegen stände: u. a. offene Forde run -
gen aus Lieferungen und Leis tungen
oder auch bestehende An sprü che an
Ver siche  run gen, das Finanz amt und
andere Insti tu tionen und Per sonen
Passivseite:
Kapital und Schulden des
Unternehmens (z. B. gegenüber
Kreditin sti tu ten, Lie fe ranten, Sozial -
versicherungen oder dem Finanzamt)
Rücklagen: nicht entnommene
Gewinnanteile zur Erhöhung des
Eigenkapitals und der Liquidität des
Unternehmens, die allerdings ver-
steuert werden müssen
Rückstellungen: werden gewinn-
mindernd auf der Passivseite der
Bilanz gebildet.

Wie Ihre Einnahmen-Überschuss-
Rechnung oder Ihre GuV ausfällt
und wie hoch Ihr zu versteuernder
Gewinn demnach ist, können Sie –
be grenzt – beeinflussen. Ob Sie be -
stehende Gestaltungsspielräume
nutzen sollten, hängt in erster Linie
da von ab, ob Ihr Gewinn so hoch
ausfällt, dass Sie ihn – mit Blick 
auf die Steuer – senken oder – mit
Blick auf ein bevorstehendes Bank -
ge spräch – anheben wollen. 
Möglich ist die

3 günstigere Bewertung von Vor -
räten: z. B. die Herausnahme nach-
weislich unverkäuflicher Waren aus
dem Warenbestand. 

3 Bewertung von Wirtschafts -
gütern nach der tatsächlichen vor-
aussichtlichen Nutzungs dauer. Diese
kann unter Umstän den länger sein
als die von der Finanzverwaltung
angenom mene betriebsgewöhn -
liche Nutzungsdauer. Dadurch er -
geben sich Spielräume für einen
höheren Gewinnausweis.

Ob diese Gestaltungsmöglichkeiten
für Sie sinnvoll sind, sollten Sie mit
Ihrem Steuerberater klären.

Glossar

Gestaltungsspielräume
bei Jahreserfolgs   -
rechnungen

Bi lanzierungs- und Bewertungs me tho -
den sowie deren Änderungen

3 Angaben zu den Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten, zu Kre  dit-
laufzeiten und der Art der Besiche rung

3 ein Anlagenspiegel, in dem Sie die
Entwicklung Ihres Anlagevermögens
und die jährlichen Abschreibungen
detaillierter beschreiben müssen

3 die Darstellung der voraussicht -
lich en Entwicklung Ihres Unter neh mens 

BMWi-Hilfen für die Bilanz:

3 Hilfe bei der Berechnung von
Krisenindizes mit Hilfe von Bilanzdaten
auf dem BMWi-Existenz gründungs -
portal www.existenzgruender.de 
(unter Gründungswerkstatt – Online-
Hilfen – Controllingplaner)



Gliederung der Einnahmen-Überschuss-Rechnung –
Gewinnermittlung 
(Zusammenfassung des amtlichen Vordrucks, s. BMWi-Existenzgründungsportal www.existenzgruender.de unter Steuern)
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Betriebseinnahmen

3 Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer

3 Betriebseinnahmen als Land- und Forstwirt

3 umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen

3 umsatzsteuerfreie Betriebseinnahmen

3 vereinnahmte Umsatzsteuer

3 vom Finanzamt erstattete bzw. verrechnete Umsatzsteuer

3 Veräußerung oder Entnahme von Anlagevermögen

3 private Kraftfahrzeugnutzung

3 sonstige Sach-, Nutzungs- und Leistungsentnahmen (z. B. private Telefonnutzung)

3 Auflösung von Rücklagen

Summe Betriebseinnahmen

Betriebsausgaben

3 Bebauungskostenpauschale/Betriebsausgabenpauschale für Land- und Forstwirte

3 Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe einschließlich der Nebenkosten

3 bezogene Leistungen (z. B. Fremdleistungen)

3 Ausgaben für eigenes Personal (z. B. Gehälter, Löhne und Versicherungsbeiträge)

3 Absetzungen für Abnutzung (AfA) auf unbewegliche Wirtschaftsgüter (ohne Arbeitszimmer)

3 Absetzungen für Abnutzung (AfA) auf immaterielle Wirtschaftsgüter (z. B. Firmen- oder Praxiswerte)

3 Absetzungen für Abnutzung (AfA) auf bewegliche Wirtschaftsgüter (z. B. Maschinen, Kfz)

3 Sonderabschreibungen

3 Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter

3 Restbuchwert der im Kalenderjahr/Wirtschaftsjahr ausgeschiedenen Anlagegüter

3 Kraftfahrzeugkosten und andere Fahrtkosten

3 Aufwendungen für Wege zwischen Wohnung und Betriebsstätte

3 Raumkosten und sonstige Grundstücksaufwendungen (z. B. abziehbare Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer,

Miete, Pacht)

3 Schuldzinsen (z. B. von Anschaffungs-/Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens)

3 übrige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben (z. B. Geschenke, Bewirtung, Reisekosten)

3 sonstige unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (z. B. Porto, Telefon, Büromaterial, Fortbildung, Rechts-

und Steuerberatung, Buchführung)

3 gezahlte Vorsteuerbeträge

3 an das Finanzamt gezahlte und ggf. verrechnete Umsatzsteuer

3 Bildung von Rücklagen, Ansparabschreibung

Summe Betriebsausgaben

Übersicht

Ermittlung des Gewinns

Summe Betriebseinnahmen

abzüglich Summe Betriebsausgaben

= Gewinn oder Verlust
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Gliederung der Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV)
nach § 275 des Handelsgesetzbuches (Gesamtkostenverfahren)

1. Umsatzerlöse

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an 
fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver sor -
gung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen:
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlage vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte
Auf wendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung
des Geschäftsbetriebs
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen
Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen
Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen
Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus 
verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an 
verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Gliederung der Bilanz

Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Passivseite 

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Übersicht
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Print- und Online-
Informationen
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi)

Broschüren und Infoletter: 
3 GründerZeiten Nr. 34 „Steuern“
3 GründerZeiten Nr. 38 „Buchführung“

CD-ROM: 
3 Softwarepaket für Gründer und junge

Unternehmen

Bestellmöglichkeiten:
Bestelltel.: 03018 615 4171
bmwi@gvp-bonn.de
Download u. Bestellfunktion: 
www.existenzgruender.de

Internet:
3 BMWi-Existenzgründungsportal

www.existenzgruender.de

Software:
Im Handel sind verschiedene Software-Hilfen
sowohl für die Einnahmen-Überschuss-Rech -
nung als auch die Gewinn-und-Verlust -
Rechnung und Bilanz erhältlich. Erkundigen
Sie sich bei Ihrem Steuerberater.

Flyer „Einfacher, günstiger und schneller
Unternehmensdaten veröffentlichen“.
Download unter www.existenzgruender.de
(Weg in die Selbständigkeit – Unternehmen
führen – Unternehmensregister)

Hilfe durch
Steu er berater/ 
Wirtschafts prüfer

Jahreserfolgsrechnungen dürfen Sie
selbst erledigen. Sie müssen keine frem -
de Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn Sie
aller dings – z. B. beim Ausfüllen des
Pflichtfor mu lars  für die Einnahmen-
Überschuss-Rechnung – unsicher sind,
sollten Sie lieber einen Steuerberater
um Rat bitten. Das gilt erst recht für die
GuV und die Bilanz. Obwohl Sie nicht
dazu verpflichtet sind: Die Banken und
das Fi nanzamt legen erfahrungsge-
mäß be sonderen Wert da rauf, dass GuV
und Bilanz von einem unabhängigen
Dritten er stellt werden. 
Achtung: Bei mittleren und großen
Kapi tal gesell schaften nach § 267 HGB
(GmbH, AG) können Sie als Unterneh -
mer GuV und Bilanz zwar selbst erstel-
len, müssen sie aber auf jeden Fall von
einem Ab schlussprüfer/Wirtschafts -
prüfer prüfen lassen. 
Kosten für die Prüfung: je nach Umsatz
ab ca. 25.000 Euro. 

Publizitätspflicht
Offenlegungspflichtige Unternehmen
müssen ihre Jahresabschlüsse beim
elektronischen Unternehmensregister
(s. dort Publikations-Serviceplattform)
einreichen. Zur Offenlegung ihrer Un -
ternehmensdaten sind verpflichtet: Ka -
pitalgesellschaften (AG, GmbH, KGaA),
eingetragene Genossen schaf ten, GmbH
& Co. KG, große Einzelkaufleute u. a.

Kleine Unternehmen müssen nur
ihre Bilanz mit Anhang veröffentli chen,
andere Unternehmen – je nach Größe –
zusätzliche Informationen wie Gewinn-
und-Ver lust-Rechnung, Lagebericht,
Ge winn  verwendungsbeschluss u. a. 

Fehler bei der Gewinnermittlung und Bilanzierung

3 Die Buchführung ist unvollständig.

3 Die Inventur wird nicht richtig und ordnungsgemäß ausgeführt 
(Ware wurde zu viel, zu wenig oder doppelt aufgenommen).

3 Rechnungen, die im neuen Jahr eingegangen sind, aber das Rechnungs -
datum des alten Jahres haben, werden nicht im alten Jahr erfasst.

3 Urlaubsrestbestände werden fehlerhaft ermittelt.

3 Der Kassenbestand stimmt nicht mit dem Kassenbuch überein 
(Kasse darf niemals negativ sein).

3 Sachverhalte werden nicht mit ihrem richtigen Wert erfasst.

Redaktionsservice 

Im elektronischen Unternehmens -
register sind über diese Abschlussdaten
hinaus weitere Unternehmens-Infor ma-
tionen verfügbar. Dazu gehören Ein tra -
gungen im Handelsregister, zum Han -
delsregister eingereichte Doku men  te
wie Gesellschaftsverträge, gesell schafts -
rechtliche Bekannt machungen oder
Mitteilungen der Insolvenzgerichte. Ge -
gen eine Gebühr können die Daten der
Registergerichte von jedermann abge-
rufen werden. Die Jahres ab schluss daten
stehen kostenfrei zur Ver fügung.
Kontakt: www.unternehmensregister.de
Infotelefon zum elektronischen
Unternehmensregister (vom Bundes -
ministerium für Wirtschaft und 
Tech no logie und Bundesministerium
der Justiz)
Tel.: 0180 5 615 003 (0,14 Euro/Min.)

Betriebsvergleich per DATEV
Abgesehen davon, dass sich ein Steuer -
berater wahrscheinlich leichter durch
den Zahlendschungel findet, kann er
Ihnen womöglich auch Auskunft da -
rüber geben, wie gut (oder schlecht) Ihr
Unternehmen dasteht. Das kann er
dann, wenn er mehrere Mandanten
hat, die der gleichen Branche angehö-
ren. Vor allem aber dann, wenn er die
Daten Ihres Unternehmens mit den ge -
sammelten Unternehmensdaten der
DATEV, der Genossenschaft für Steu er -
berater, Wirtschaftsprüfer und Rechts -
anwälte, vergleicht.

Bei der Suche und Auswahl eines
Steuerberaters helfen: 

3 Steuerberater-Suchdienst der
Bundessteuerberaterkammer:
www.bstbk.de

3 Steuerberater-Suchdienst des
Deutscher Steuerberaterverbands e.V.
www.steuerberater-suchservice.de

3 DATEV-Mitgliedersuchservices:
www.datev.de/Mitglieder-Suchservice


